
Schweizerische  
Koordinationsstelle 
Feuerwerk 
 

Verkaufsprotokoll für Feuerwerk der Kategorie IV 
 
1. Der Verkauf von Feuerwerk der Kat. IV unterliegt der Buchführungspflicht. Das Verzeichnis samt 

den Belegen (Verkaufsprotokoll) ist während 10 Jahren geordnet aufzubewahren (SprstV Art 110) 
2. Feuerwerk der Kat IV darf nur nach erfolgter Instruktion dem Verbraucher abgegeben werden 

(SprstV Art 26 Abs 5) 
 
 

Verkäufer (Stempel) 

 

 

 

 

 

Tel.   

 

Name 

Vorname 

Adresse 

PLZ/Ort 

Tel. 

Geb.-Datum 

Käufer 

  

  

  

  

  

  

 

Art.-Nr. Bezeichnung Kaliber 

   
   
   
   
 

 Gemäss Programm/Auftragsbestätigung/Lieferschein 

 
Der Käufer ist über folgende Punkte informiert worden    
 
 Bewilligungen, Versicherungen 

 Transport 

 Lagerung 

 Platzsperrungen 

 Witterungseinflüsse 

 Sicherheitsdistanzen 

 Bodenbeschaffenheit 

 Standfestigkeit 

 Anzündmittel 

 Abbrandkontrolle 

 Blindgänger, Wartefristen 

 Funktionsweise 

 Besondere Risiken 

 Rücktransport 

 

 
Die Weitergabe von Pyrotechnika der Kat IV ist verboten 
Der Käufer übernimmt die Verantwortung für den ordnungsgemässen Abbrand 
 
Beilagen: …………………………………………………………………………………………………. 
              
               ........................................................................................................................... 
 
Unterschrift Verkäufer:  Unterschrift Käufer: 
 
 
    
 
 
 
Ort und Datum   
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